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Betreff 
 
Erneuerung der Kanalisation in Hangelar - Schumannstraße 
 
 
Fragestellung: 
 
Im Zuge der o.a. Baumaßnahme wurde die Fa. Prinz Engineering mit der Durchführung des Be-
weissicherungsverfahrens beauftragt. Die Firma ist nunmehr unvorbereitet (d.h. ohne Ankündigung 
seitens der Stadtverwaltung) an die Anwohner der Schumannstraße sowie weiterer Straßen (z.B. 
Richthofenstraße) herangetreten und hat über die bevorstehenden Arbeiten informiert.  
Dies hat bei einigen Anwohnern zu Verunsicherung geführt, insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass sich in der Baubranche diverse „Schwarze Schafe“ tummeln (Dachdecker-Firmen, Kanalunter-
suchungen usw.). 
 
Die SPD-Fraktion bittet die Verwaltung hierzu um die Beantwortung folgender Fragen. Wir bitten, die 
Beantwortung auch schriftlich vorzunehmen. 
 

1. Warum hat die Verwaltung die Anwohner nicht über die Beauftragung der Fa. Prinz Enginee-
ring informiert? 

2. Kann die Verwaltung dies kurzfristig nachholen? 
3. Ein entsprechendes Informationsschreiben sollte auch die nachfolgenden Fragen beantwor-

ten: 
a. Trägt die Stadt die Kosten des Beweissicherungsverfahrens? 
b. Ist die Durchführung des Beweissicherungsverfahrens für die Bürger verpflichtend? 
c. Werden die Ergebnisse den Anwohnern zur Verfügung gestellt? 
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d. Wurde bei der Beauftragung des Unternehmens auf die Besonderheiten der Schu-
mannstraße hingewiesen? 

e. Ist die beauftragte Firma für die beauftragte Maßnahme qualifiziert, wenn ja, liegen 
entsprechende Nachweise vor? 

 
 
Des Weiteren bitten wir in Bezug auf das Gutachten zur Baugrunduntersuchung um folgende Fra-
gen: 
 

1. Haben Anwohner das Gutachten bei der Verwaltung eingesehen? 
2. Haben Anwohner beantragt, eine Kopie des Gutachtens erhalten zu können? 
3. Wenn Frage 2. mit ja, beantwortet wurde, wie wurden diese Anfragen/Anträge beantwortet? 

 
 

    
           (Sascha Bäsch)            (Marc Knülle) 
 

        gez. Bettina Bähr-Losse 
(Andreas Nettesheim) 


